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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


25. MAI 2024 - Königlicher Erlass zur Beschränkung des Inverkehrbringens bestimmter Einwegartikel und zur Erhöhung des Gehalts an Recyclingmaterial in bestimmten Produkten


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit, des Artikels 5 § 1 Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 9. September 2008 zur Festlegung von Produktnormen für kompostierbare und biologisch abbaubare Stoffe;

	Aufgrund des am 17. Dezember 2021 im Ministerrat verabschiedeten föderalen Aktionsplans für eine Kreislaufwirtschaft, durch den das Inverkehrbringen von zirkulären Produkten und Dienstleistungen gefördert werden soll, insbesondere der Maßnahmen 1 bis 6 dieses Aktionsplans, die darauf abzielen, Produktnormen zu ändern, um die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern, und bestimmte Wegwerfartikel zu verbieten, um die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu verringern;

	Aufgrund der Maßnahme 6 des föderalen Aktionsplans gegen Meeresmüll 2022-2027 zur schrittweisen Abschaffung der Verwendung von Einwegkunststoffen;

	Aufgrund der Beteiligung der Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses am 26. Januar 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des Föderalen Rates für Nachhaltige Entwicklung vom 6. Februar 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des Hohen Gesundheitsrates vom 14. Dezember 2022;

	Aufgrund der Stellungnahme des Besonderen Beratungsausschusses "Verbraucherschutz" vom 6. Februar 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des Zentralen Wirtschaftsrates vom 6. Februar 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 13. Juni 2023;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 11. Juli 2023;

	Aufgrund des Beschlusses 2022/0827/B der Europäischen Kommission vom 29. November 2022 infolge der Mitteilung in Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

	Aufgrund des Artikels 4 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt und des Artikels 16 der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 75.656/16 des Staatsrates vom 26. März 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag der Ministerin der Umwelt und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Vorliegender Erlass dient der Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt.


	Art. 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Kunststoff: ein Werkstoff bestehend aus einem Polymer im Sinne von Artikel 3 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, dem möglicherweise Zusatzstoffe oder andere Stoffe zugesetzt wurden und der als Hauptstrukturbestandteil von Endprodukten fungieren kann, ausgenommen natürliche Polymere, die nicht chemisch modifiziert wurden,

	2. Hersteller: im Sinne von Artikel 3 Nummer 11 der Richtlinie (EU) 2019/904 jede in Belgien ansässige natürliche oder juristische Person, die gewerbsmäßig, unabhängig von der Verkaufsmethode, einschließlich mittels Fernabsatzverträgen, Einwegkunststoffartikel oder befüllte Einwegkunststoffartikel herstellt, befüllt, verkauft oder importiert und in Belgien in Verkehr bringt, oder jede in einem Drittland ansässige natürliche oder juristische Person, die gewerbsmäßig Einwegkunststoffartikel oder befüllte Einwegkunststoffartikel mittels Fernabsatzverträgen direkt an private Haushalte oder an andere Nutzer verkauft,

	3. Einwegkunststoffartikel: im Sinne von Artikel 3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2019/904 ein ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehender Artikel, der nicht konzipiert, entwickelt und in Verkehr gebracht wird, um während seiner Lebensdauer mehrere Produktkreisläufe zu durchlaufen, indem er zur Wiederbefüllung oder Wiederverwendung zum ursprünglichen Verwendungszweck an einen Hersteller zurückgegeben wird,

	4. starre Verpackung: formfeste Verpackung, deren Form nicht verändert werden kann, ohne die Verpackung zu beschädigen,

	5. Verzehr vor Ort: Verzehr von Getränken oder Nahrungsmitteln an dem Ort, an dem das Getränk oder das Nahrungsmittel unentgeltlich oder gegen Entgelt in Verkehr gebracht wird, und der in dem vom Anbieter für diesen Verzehr vorgesehenen Raum stattfindet,

	6. sofortiger Verzehr: Verzehr eines Getränks oder eines Nahrungsmittels aus einem Behältnis ohne weitere Zubereitung wie Aufwärmen, Kochen, Backen oder Bestreichen,

	7. Gerichte zum Mitnehmen: Gerichte, die nicht zum Verzehr vor Ort bestimmt sind und die in einer Weise in Verkehr gebracht werden, dass sie vom Verbraucher abgeholt oder ihm geliefert werden können und zum sofortigen Verzehr bereit sind,

	8. Lebensmittel: alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen werden,

	9. vorverpacktes Lebensmittel: eine Verkaufseinheit, die dazu bestimmt ist, ohne weitere Verarbeitung dem Endverbraucher und gemeinschaftlichen Einrichtungen angeboten zu werden, und die aus einem Lebensmittel und der Verpackung besteht, in die das Lebensmittel vor dem Feilbieten abgepackt worden ist, unabhängig davon, ob die Verpackung es ganz oder teilweise umschließt, in jedem Fall aber so, dass der Inhalt nicht verändert werden kann, ohne dass die Verpackung geöffnet oder verändert wird; Lebensmittel, die auf Wunsch des Verbrauchers am Verkaufsort verpackt werden oder im Hinblick auf ihren sofortigen Verkauf vorverpackt werden, fallen nicht unter diese Begriffsbestimmung;

	10. heimkompostierbar: kompostierbar gemäß den Spezifikationen in den Anlagen 1 und 3 zum Königlichen Erlass vom 9. September 2008 zur Festlegung von Produktnormen für kompostierbare und biologisch abbaubare Stoffe,

	11. Post-Consumer-Kunststoff: Kunststoff, der von Haushalten oder von institutionellen, industriellen Einrichtungen oder Handelseinrichtungen als Endnutzer des Produkts erzeugt wird und nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet werden kann. Dazu gehören auch Rücksendungen von Materialien aus der Lieferkette.


	Art. 3 - Es ist verboten, Nahrungsmittel zum sofortigen Verzehr vor Ort, die sich in ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehenden starren Einwegverpackungen befinden, in Verkehr zu bringen.

	Es ist verboten, Gerichte zum Mitnehmen zum sofortigen Verzehr, die sich in ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehenden starren Einwegverpackungen befinden, in Verkehr zu bringen.

	Vorverpackte Lebensmittel sind von den in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Verboten ausgenommen.


	Art. 4 - Es ist verboten, die in Anlage 1 aufgeführten Produkte, die nicht aus recyceltem Kunststoff bestehen, erstmals in Verkehr zu bringen.

	Der Mindestgehalt an recyceltem Kunststoff in diesen Produkten ist in Anlage 1 festgelegt.


	Art. 5 - Es ist verboten, die in Anlage 2 aufgeführten Einwegartikel erstmals in Verkehr zu bringen.


	Art. 6 - Es ist verboten, nicht adressierte Werbedrucke, die zur Verteilung in Briefkästen bestimmt sind, in einer Kunststoffverpackung mit einer Breite von mehr als 15 cm in Verkehr zu bringen.

	Es ist verboten, nicht adressierte Werbedrucke, die zur Verteilung in Briefkästen bestimmt sind, in einer Kunststoffverpackung in Verkehr zu bringen.


	Art. 7 - Es ist verboten, Getränke zum sofortigen Verzehr vor Ort, die sich in ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehenden Einwegbechern befinden, in Verkehr zu bringen.

	Es ist verboten, Getränke zum Mitnehmen zum sofortigen Verzehr, die sich in ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehenden Einwegbechern befinden, in Verkehr zu bringen.

	Vorverpackte Lebensmittel sind von den in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Verboten ausgenommen.


	Art. 8 - § 1 ­ Die Artikel 4, 5 und 6 Absatz 1 treten sechs Monate nach der Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

	§ 2 ­ Artikel 6 Absatz 2 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.


	Art. 9 - § 1 ­ Die in Artikel 3 vorgesehenen Verbote gelten für Nahrungsmittel in starren Verpackungen:

	a) die, in Gewicht gemessen, aus mindestens 10 Prozent Kunststoff bestehen, ab dem 1. Januar 2026,

	b) die, in Gewicht gemessen, aus mindestens 8 Prozent Kunststoff bestehen, ab dem 1. Januar 2028,

	es sei denn, durch den in § 3 Absatz 3 vorgesehenen Erlass wird bestätigt, dass diese Prozentsätze aus Gründen der Nahrungsmittelsicherheit oder der Verfügbarkeit von Verpackungen auf dem Markt nicht erreichbar sind.

	Das in Artikel 3 Absatz 1 vorgesehene Verbot gilt für Nahrungsmittel in starren Verpackungen, die, in Gewicht gemessen, aus mindestens 3 Prozent Kunststoff bestehen, ab dem 1. Januar 2030, es sei denn, durch den in § 3 Absatz 3 vorgesehenen Erlass wird bestätigt, dass dieser Prozentsatz aus Gründen der Nahrungsmittelsicherheit oder der Verfügbarkeit von Verpackungen auf dem Markt nicht erreichbar ist.

	Das in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehene Verbot gilt für Gerichte zum Mitnehmen in starren Verpackungen, die, in Gewicht gemessen, aus mindestens 6 Prozent Kunststoff bestehen, ab dem 1. Januar 2030, es sei denn, durch den in § 3 Absatz 3 vorgesehenen Erlass wird bestätigt, dass dieser Prozentsatz aus Gründen der Nahrungsmittelsicherheit oder der Verfügbarkeit von Verpackungen auf dem Markt nicht erreichbar ist.

	§ 2 ­ Artikel 7 gilt für Getränke in Einwegbechern:

	a) die aus 100 Prozent Kunststoff bestehen, ab Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses,

	b) die, in Gewicht gemessen, aus mindestens 10 Prozent Kunststoff bestehen, ab dem 1. Januar 2026,

	c) die, in Gewicht gemessen, aus mindestens 8 Prozent Kunststoff bestehen, ab dem 1. Januar 2028,

	es sei denn, für die Buchstaben b) und c) wird durch den in § 3 Absatz 3 vorgesehenen Erlass bestätigt, dass diese Prozentsätze aus Gründen der Nahrungsmittelsicherheit oder der Verfügbarkeit von Verpackungen auf dem Markt nicht erreichbar sind.

	Artikel 7 Absatz 1 gilt ab dem 1. Januar 2030 für Getränke in Einwegbechern, die, in Gewicht gemessen, aus mindestens 3 Prozent Kunststoff bestehen, es sei denn, durch den in § 3 Absatz 3 vorgesehenen Erlass wird bestätigt, dass dieser Prozentsatz aus Gründen der Nahrungsmittelsicherheit oder der Verfügbarkeit von Verpackungen auf dem Markt nicht erreichbar ist.

	Artikel 7 Absatz 2 gilt ab dem 1. Januar 2030 für Getränke in Einwegbechern, die, in Gewicht gemessen, aus mindestens 6 Prozent Kunststoff bestehen, es sei denn, durch den in § 3 Absatz 3 vorgesehenen Erlass wird bestätigt, dass dieser Prozentsatz aus Gründen der Nahrungsmittelsicherheit oder der Verfügbarkeit von Verpackungen auf dem Markt nicht erreichbar ist.

	§ 3 ­ Vor jeder Ausweitung der in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Anwendung des vorliegenden Königlichen Erlasses wird eine Bewertung durch unabhängige Sachverständige, insbesondere auf dem Gebiet der Nahrungsmittelsicherheit und in Zusammenarbeit mit der GD Tiere, Pflanzen und Nahrung des FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt und der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette durchgeführt.

	Diese Bewertung besteht aus einer Übersicht der Entwicklung von Art und Menge der Verpackungen, die für den sofortigen Verzehr von Getränken und Nahrungsmitteln verwendet werden, sowie aus einer Bewertung der Risiken im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelsicherheit.

	Die für Umwelt zuständige Ministerin teilt die Ergebnisse dieser Bewertungen unverzüglich der Regierung mit.

	Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass spätestens am ersten Tag des sechsten Monats vor jedem Datum der Anwendung der Artikel 3 oder 7 auf eine der in den vorhergehenden Paragraphen erwähnten Kategorien das betreffende Anwendungsdatum um höchstens zwei Jahre verschieben.

	Wird ein Anwendungsdatum verschoben, wird die Bewertung alle zwei Jahre für die betreffende Kategorie wiederholt. Wird innerhalb der in Absatz 3 vorgesehenen Frist kein Königlicher Erlass erlassen, gilt das Verbot ab dem vorgesehenen Datum.


	Art. 10 - Die für Umwelt zuständige Ministerin ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 25. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Umwelt
Z. KHATTABI


Anlagen

Anlage 1: In Artikel 4 erwähnte Produkte

	1) Komposttonnen und Kompostbehälter aus Kunststoff, die die nachstehenden Anforderungen nicht erfüllen:

	Der Mindestgehalt an recyceltem Kunststoff ist festgelegt auf:

	1. 80 Prozent, wobei mindestens 75 Prozent dieses Prozentsatzes aus Post-Consumer-Kunststoff bestehen müssen,

	2. 100 Prozent ab dem 1. Januar 2026, wovon mindestens 75 Prozent aus Post-Consumer-Kunststoff bestehen müssen.

	Die beweglichen Teile des Kompostbehälters oder der Komposttonne sind von dieser Verpflichtung ausgenommen.

	2) Abfall-Rollcontainer aus Kunststoff, die die nachstehenden Anforderungen nicht erfüllen. Dies betrifft jeden Abfall-Rollcontainer, bei dem Kunststoff als Strukturelement des Abfallcontainers dient.

	Der Mindestgehalt an recyceltem Kunststoff im Rumpf des Rollcontainers ist festgelegt auf:

1. 50 Prozent, wovon mindestens die Hälfte aus Post-Consumer-Kunststoff besteht,

	2. 80 Prozent ab dem 1. Januar 2026, wovon mindestens die Hälfte aus Post-Consumer-Kunststoff besteht.

	Der Deckel, das Untergestell und die Rollen sind von dieser Verpflichtung ausgenommen.

	3) Mobiliar im öffentlichen Außenraum mit Kunststoffelementen. Dies betrifft Mobiliar in öffentlichen Parks, in Naturreservaten, auf Straßen, Plätzen, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichen Parkplätzen und öffentlichen Sportplätzen.

	Der Mindestgehalt an recyceltem Kunststoff ist festgelegt auf:

	1. 80 Prozent, wobei mindestens 75 Prozent dieses Prozentsatzes aus Post-Consumer-Kunststoffen bestehen müssen,

	2. 100 Prozent ab dem 1. Januar 2026, wovon mindestens 75 Prozent aus Post-Consumer-Kunststoffen bestehen müssen.

	Verbindungselemente aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, die verschiedenen Teile des Mobiliars zu einer strukturellen Einheit zu verbinden, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen.

	Bei Verwendung von recycelten Kunststoffen muss der angegebene Gehalt an recycelten Kunststoffen durch ein zertifiziertes Managementsystem wie QA-CER oder ein gleichwertiges System nachgewiesen werden, das von einer akkreditierten Stelle ausgestellt wird, die die Herkunft und den Gehalt an recycelten Kunststoffen in den Kunststoffteilen garantiert.


	Anlage 2: In Artikel 5 erwähnte Einwegartikel

	1) Stäbchen und Spieße aus Kunststoff mit Abmessungen zwischen 1 und 30 cm, die zum Halten von Lebensmitteln bestimmt sind, mit Ausnahme medizinischer Anwendungen.

	2) Besteck und Teller, die keinen Kunststoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die heimkompostierbar sind.

	3) Nicht adressierte kunststoffbeschichtete Werbedrucke.



